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Zitat von Bolzbold

Ich zitiere:
Lehrkräfte, die nach einer Elternzeit (einschließlich Mutterschutz) bzw. Beurlaubung
von grundsätzlich acht Monaten und mehr zurückkehren, haben einen Anspruch auf
wohnortnahen Einsatz im Umkreis von 35 km an einer Schule mit entsprechendem
Bedarf.

Umkreis bedeutet doch aber Luftlinie, daher ist es völlig egal, welche der möglichen Strecken
du fährst.
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